
  

 

 

 

 

 

Wat gifft dat to vertelln?  
    Aktuelles zur Landesdüngeverordnung mit Verweis auf die Homepage des MLLEV 
 

 

 
Aktuelles zur Landesdüngeverordnung mit Verweis auf die Homepage des MLLEV 

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Bayerischen Landesdüngeverordnung 

betrifft grundsätzlich alle Landesdüngeverordnungen - und damit auch die schleswig-

holsteinische Landesdüngeverordnung.  
 

Der Bund ist daher aufgefordert, zeitnah für eine rechtssichere gesetzliche Grundlage zu 

sorgen. Aufgrund der festgestellten fehlenden Ermächtigungsgrundlage gelten derzeit im ge-

samten Landesgebiet die Vorgaben der bundesrechtlichen Düngeverordnung.  
 

Verstöße gegen die verschärften Vorgaben der Landesdüngeverordnung in den roten Gebie-

ten werden aktuell nicht vollzogen. Festgestellte Verstöße führen weder zu Kürzungen der 

Direktzahlungen noch zu Ordnungswidrigkeitenverfahren.“  
 

„Zum Schutz von Grundwasser und Gewässern wird weiterhin empfohlen, die bisherigen 

Vorgaben der Landesdüngeverordnung in der Düngeplanung zu berücksichtigen“: 
 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/L/landwirtschaft/LandesduengeVO_2022 

 

 

Ausgabe 02 - 23. Februar 2026 Telefon: 04331 9453-376 Grüner Kamp 15–17 - 24768 Rendsburg  

Ihre Ansprechpartner der Landwirtschaftskammer für den Pflanzenschutz vor Ort: 
 

➢ Dr. Geanina Dontu (Schwerpunkt: Kreis Dithmarschen)  
Tel.:    0481 85094-56        Mobil: 0151 14195167                                     E-Mail: gdontu@lksh.de 
 

➢ Ludger Lüders (Ansprechpartner Warndienst West)  
Tel.:    04120 7068-204      Mobil:  0151 14195176 / 0152 01671740        E-Mail: llueders@lksh.de 
 

Die Hinweise in diesem Warndienst ersetzen nicht die genaue Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitungen.  
Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit. 
© Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Weitergabe bzw. sinngemäße Veröffentlichung ist ohne Genehmigung nicht gestattet 

Ansprechpartner: Dr. Lars Biernat, E-Mail: lbiernat@lksh..de; Tel.: 04331-9453-340 
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